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Ziele: 
Kapazitätenaufbau im Bereich Lärmmanagement mit 
Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EC       
 
wichtige betroffene Richtlinien: 

2002/49/EC       
 
weitere Informationen: 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 
Referat KI II 5 
Alexanderstrasse 6 
10178 Berlin 

www.bmu.de 
 
Was ist Twinning? 
Ziel eines Twinning-Projekts ist es, neue EU-
Mitgliedstaaten und EU-Kandidatenländer bei der  
Übernahme des gemeinschaftlichen EU-Rechts („acquis 
communautaire“) und dem Aufbau der dazu notwendigen 
Verwaltungskapazitäten („institution building“) zu 
unterstützen. Im Rahmen des EU-Programms PHARE 
geben Experten aus Verwaltungen der EU-
Mitgliedstaaten ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der 
Umsetzung des EU-Rechts in bestimmten Bereichen an 
die Kollegen im jeweiligen Partnerland weiter. Dazu wird 
ein Langzeitberater („Resident Twinning Advisor“ = 
RTA) entsandt, der mit Unterstützung von 
Kurzzeitexperten für die gesamte Projektdauer vor Ort 
arbeitet und den Partner bei der Umsetzung konkreter 
Projektziele berät. 

 
 

  
Projektbeschreibung: 
Das Projekt dient der Schaffung der notwendigen 
Kapazitäten innerhalb des türkischen Ministeriums für 
Umwelt und Forsten zur Umsetzung der betroffenen EU-
Richtlinien im Bereich Lärmmanagement. Es beginnt mit 
der Ermittlung der aktuellen Situation.  Anschließend 
wird die Richtlinie in vier ausgesuchten Gebieten 
exemplarisch umgesetzt. Auf der Grundlage der vier 
Modellregionen wird ein Masterplan für die Umsetzung 
der Richtlinie in der gesamten Türkei erarbeitet.  
Weiterhin wird das Ministerium bei der Ausarbeitung der 
entsprechenden Gesetze und Verordnungen unterstützt. 
Durch Schulungen, Seminare und Workshops sollen die 
Kompetenzen der Mitarbeiter des Ministeriums sowie 
betroffener Behörden im Bereich Lärmmanagement 
gestärkt und ausgebaut werden.  

 
Erwartete Resultate: 

1. Bestandsaufnahme der nationalen Situation zu 
Lärmgesetzgebung und ihrer Implementierung wurde 
durchgeführt, Bericht wurde diskutiert und durch 
Hauptverantwortliche im Bereich Lärm gebilligt  
 
2. Pilotprojekt für 4 ausgewählte Regionen, die als 
Modellgebiete für die gesamte Türkei dienen sollen und 
die Basis für die Vorbereitung eines Masterplanes 
bilden, durchgeführt 
 
3. Masterplan wurde diskutiert und angenommen von 
Betroffenen und Begünstigten inklusive der Benennung 
der besten administrativen Strukturen für die 
Umsetzung (wer macht was), einer detaillierten 
Umsetzungsstrategie (roadmap), die aufzeigt, wie die 
Ergebnisse der Modellregionen auf die gesamte Türkei 
übertragen werden können, der Kosten für Umsetzung, 
Abschätzung der momentan und in Zukunft benötigten 
Mittel, Abschätzung des Schulungsbedarfs, 
Durchführung von Schulungen, Abschätzung des 
institutionellen Bedarfs und des Bedarfs an Ausrüstung 
 
4. Die türkische Verwaltung wurde bei der 
Vorbereitung eines Entwurfs für die 
Rahmengesetzgebung zur Umsetzung der RL 
2002/49/EC unterstützt. Handbücher und Leitfäden für 
die Umsetzung wurden entwickelt          

 

http://www.bmu.de/

